
Ostumgehung Etting – Vierstreifiger Ausbau, 4. Abschnitt, Bau-km 4+160 bis 4+660 

Vierstreifiger Ausbau OU Etting 
Von EI 18 „Holländer-Rampen“ 

bis Anschluss Dr.-Ludwig-Kraus-Str./ 
Ettinger Straße 

4.Bauabschnitt
Bau-km 4+160 - Bau-km 4+660 

  Anlage 7   
Abwägungsunterlage

- Genehmigungsplanung - 

Ingolstadt, den 28.04.2017 

Tiefbauamt 

Amtsleiter 
Gesehen: Gesehen: 

Bonn, den .................................................... 2002 Magdeburg, den .......................................... 2002 

Der Bundesminister für Verkehr Der Minister für Wohnungswesen, Städtebau und 
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg 

im Auftrage .......................................................... im Auftrag ............................................................ 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
1) Stellungnahme Vodafone Kabel Deutschland vom 17.11.2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Leitungsumverlegung ist zwingend erforderlich. Die Abstimmung mit dem benö-
tigten zeitlichen Vorlauf wird zugesichert. Kabel Deutschland wird grundsätzlich über 
die Spartenkoordinierungsgespräche in die Planung einbezogen. 
 
Die Kostentragung richtet sich insbesondere nach dem Telekommunikationsgesetz 
bzw. nach Rahmenvereinbarung bzw. Straßenbenutzungsvertrag. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
2) Stellungnahme Bayernwerk AG vom 14.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das 110 kV-Kabel muss zwingend umverlegt werden. In einem nachträglichen Ab-
stimmungstermin am 15.02.17 wurde dies den Vertretern der Bayernwerke plausibel 
vermittelt und seitens der Bayernwerke akzeptiert.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
Wegen der erläuterten Problematik der Minimierung der Ausfallwahrscheinlichkeit soll 
das Kabel mit dem zeitlich und finanziell geringsten Aufwand ohne Scheiden+Muffen 
umverlegt werden. Entsprechende Planungsgrundlagen wurden den Vertretern der 
Bayernwerke erläutert und übergeben (Lageplan, Leitungsplan, Querprofile)   
� Die Bayernwerke werden unter Beachtung der erläuterten Zwangspunkte eine 
möglichst günstige Trasse für die Umverlegung suchen und mitteilen. Die bauzeitli-
chen Anforderungen zur Herstellung der Bohrpfahlwand (Arbeitsebene als Aufstellflä-
che östlich der Stützwand) sind dabei zu beachten. 
 
 
Die Freileitungen wurden in der Planung beachtet und im Lageplan nachgetragen 
(einschließlich Schutzbereich). In den Ausschreibungsunterlagen wird – analog der 
Verfahrensweise im 3.BA – ausdrücklich auf die Gefahrensituation hingewiesen. 
 
Der AG lässt die geforderten Kreuzungshefte nach Erteilung der Projektgenehmigung 
durch den Stadtrat erstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß Abstimmung mit den Bayernwerken am 15.02.17 dürfen Bäume, Heister oder 
Sträucher im Schutzbereich der Freileitung eine maximale Höhe von 5,0 m über OK 
Fahrbahn nicht überschreiten. Die landschaftspflegerische Begleitplanung wurde 
entsprechend überarbeitet.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zufahrt zum Umspannwerk ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. An der 
UW-Umzäunung sind keine Maßnahmen erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abstimmung mit dem benötigten zeitlichen Vorlauf wird zugesichert. Das Netz-
center Pfaffenhofen wird grundsätzlich über die Spartenkoordinierungsgespräche in 
die Planung einbezogen. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
3) Stellungnahme DB Energie GmbH vom 13.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannte Bahnstromleitung befindet sich sowohl außerhalb des Planungsbe-
reichs als auch außerhalb der vorgesehenen BE-Fläche (analog 3.BA). Es gibt daher 
keine direkten Betroffenheiten. 
 

 



Genehmigungsplanung zum Vorhaben:    OU Etting, BA 4   Einwender: Deutsche Telekom AG 
       
       
Erwiderung des Vorhabenträgers zu Einwendungen und Stellungnahmen      
München, den 03.03.2017                                                                                                   Seite 7 von 56    (Schreiben vom 22.07.2014 u. 13.10.2014) 
 

  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
Keine Betroffenheiten. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
4) Stellungnahme DB Kommunikationstechnik GmbH vom 28.11.2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der AG wird im Vorfeld geplanter Baumaßnahmen im Bereich der Anlagen der DB 
Kommunikationstechnik eine örtliche Einweisung durch den Spartenträger mit dem 
entsprechenden zeitlichen Vorlauf beantragen.  
Der Anlagenverantwortliche der DB Netz AG wurde in der Vergangenheit bereits in-
volviert und wird im weiteren Planungs- und Baufortschritt wie gewünscht beteiligt.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
Unmittelbar nach Erteilung der Projektgenehmigung durch den Stadtrat kann der AG 
Abstimmungen mit der DB Netz AG bzgl. Vorbereitungsarbeiten und Sicherungsvor-
kehrungen für die Tk-Anlagen führen.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
5) Stellungnahme Evonik vom 30.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die EPS liegt außerhalb des geplanten Baubereichs. 
 
Betroffenheit EPS lediglich im Bereich der BE-Fläche BA3, welche auch für BA4 an-
gedacht ist (Flst 422 nördlich der OU). � Gleiche Auflagen in Ausschreibung wie im 
BA 3. 
 
Die Beteiligung im weiteren Planungsfortschritt wird zugesagt.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
6) Stellungnahme PLEdoc vom 22.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheiten. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
7) Stellungnahme TAL vom 15.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Freihaltung des TAL-Schutzstreifens wird bei der Planung durchgehend beachtet 
und in den Ausführungs- bzw. Ausschreibungsunterlagen explizit beschrieben.  
Die Erfüllung sämtlicher Forderungen der TAL bzgl. Schutzstreifen wird zugesichert. 
 
Im weiteren Planungsfortschritt ist mit TAL abzustimmen, ob unter definierten Rah-
menbedingungen ggf. doch eine kontrollierte Befahrung des Schutzstreifens (z.B. für 
die Herstellung der Bohrpfahlgründung) gewährt werden könnte.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
8) Stellungnahme INKB vom 19.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheiten bzgl. Entwässerungsleitungen der INKB. 
 
 
 
 
Der koordinierte Spartenplan wurde im Zuge des Übergangs von der Entwurfs- zur 
Genehmigungsplanung in der Lesbarkeit verbessert.  
Die erwähnte Leitung wurde im Spartenplan ergänzt. 
Details zu den geplanten Umverlegungen werden in den Spartentermin im Vorfeld der 
Ausführungsplanung geklärt- 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
 
Die Vorgaben des Trinkwasserschutzes wurden in der Planung beachtet. Bzgl. Ober-
flächenentwässerung wurde neben den Planungsunterlagen unter Punkt 18 der Ge-
nehmigungsplanung telefonisch Einvernehmen mit der Unteren Wasserbehörde her-
gestellt.  
Für die baulichen Eingriffe in das Grundwasser – insbesondere für die Gründung der 
geplanten Bauwerke – wurde bereits im Zuge der Ausführungsplanung 3.BA eine 
wasserrechtliche Genehmigung für die Planungen im 3. und 4.BA beantragt und vom 
WWA Ingolstadt positiv beschieden.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
9) Stellungnahme Stadtwerke Ingolstadt vom 16.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Absteckung der Umverlegungstrassen vor Beginn der Straßenbaumaßnahme 
kann durch das TBA erfolgen. Nach Beginn des Straßen- bzw. Brückenaus obliegt die 
Bauvermessung der Baufirma bzw. Bau-ArGe. 
 
 
 
 
Zusätzliche MS-Kabel werden in Ausführungsplanung aufgenommen. 
 
Leerverrohrung wird in Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
Kabelverlegung wird in Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
Die Minimierung der erforderlichen Umverlegungen von Leitungen wurde während 
der Planung angestrebt. Leider ist die abschnittsweise mehrfache Umverlegung aus 
Gründen der Bautechnologie und Flächenverfügbarkeit nicht immer möglich. 
Im Rahmen der Spartenkoordinierung für die Ausführungsplanung werden weitere 
Möglichkeiten der Trassenoptimierung der Sparten untersucht.  
 

 
 



Genehmigungsplanung zum Vorhaben:    OU Etting, BA 4   Einwender: Deutsche Telekom AG 
       
       
Erwiderung des Vorhabenträgers zu Einwendungen und Stellungnahmen      
München, den 03.03.2017                                                                                                   Seite 16 von 56    (Schreiben vom 22.07.2014 u. 13.10.2014) 

  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
10) Stellungnahme Deutsche Telekom AG vom 24.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im koordinierten Spartenplan wurden provisorische Verlegungen als auch der Endzu-
stand berücksichtigt. Im Rahmen der Spartenabstimmungen für die Ausführungspla-
nung werden weitere Optimierungen untersucht.  
 
 
 
Die Führung der Tk-Kabel der Telekom AG durch die BW-Kappe ist bereits in der 
BW-Planung berücksichtigt worden. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
 
 
Die Telekom ist über die Sparten-Koordinierungsgespräche regelmäßig in die laufen-
den Abstimmungen eingebunden und wird auf Anforderung mit dem jeweils aktuellen 
Planungsstand (PDF und DWG/DXF) versorgt. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
11) Stellungnahme COM-IN vom 27.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM-IN ist von der Baumaßnahme betroffen, hat jedoch keine Einwände. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
21) Stellungnahme Staatliches Bauamt Ingolstadt vom 16.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
22) Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft & Forsten Ingolstadt 

vom 30.11.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird benachbarten agarisch genutzten Flächen kein Oberflächenwasser der Stra-
ße zugeleitet.  
 
Die (An)Forderungen bzgl. vorübergehend genutzter Flächen werden erfüllt.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
Alle Flächen sind bauzeitlich durchgängig erreichbar. 
 
 
Die Einhaltung von Pflanzabständen zu agrarisch genutzten Flächen wird im Zuge 
der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung geprüft.  
 
Durch Baumaßnahmen zerstörte Anlagen sind selbstredend wieder herzustellen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde im LBP berücksichtigt. Der LBP wurde entsprechend aktualisiert 
und mit dem Umweltamt erneut abgestimmt.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
23) Stellungnahme Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern vom 

21.11.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
24) Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt vom 07.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aktuelle Wasserschutzverordnung des Trinkwasserschutzgebietes „Am Baugra-
ben“ wurde bei der Planung vollumfänglich berücksichtigt.  
Die dichte Ausbildung der geplanten RW-Kanäle einschließlich normierter Dichtheits-
prüfung wird in die Ausschreibungsunterlagen aufgenommen – analog der Verfah-
rensweise im 3.BA. 
Als Baustelleneinrichtungsfläche soll die gleiche Fläche genutzt werden wie im 3.BA.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die genannten üblichen Maßnahmen beim Antreffen von Bodenverunreinigungen 
wird in den Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen hingewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zustimmung des WWA zur geplanten Oberflächenentwässerung liegt vor.  
Über das Erfordernis eines gesonderten Wasserrechtsverfahrens sind noch Abstim-
mungen zu führen. Die mit gültigem Wasserrecht bestehende Einleitung aus dem 
RRB IFG in den Augraben bleibt unverändert.  

 



Genehmigungsplanung zum Vorhaben:    OU Etting, BA 4   Einwender: Deutsche Telekom AG 
       
       
Erwiderung des Vorhabenträgers zu Einwendungen und Stellungnahmen      
München, den 03.03.2017                                                                                                   Seite 25 von 56    (Schreiben vom 22.07.2014 u. 13.10.2014) 
 

  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
25) Stellungnahme Stadt Ingolstadt, Umweltamt – Untere Naturschutzbehör-

de vom 02.12.2016 und 12.12.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
26) Stellungnahme Stadt Ingolstadt, Amt für Verkehrsmanagement und 

Geoinformation vom 07.12.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Radwegführung im Knotenpunkt N5 wurde gemäß Vorschlag des AfV angepasst 
und in die Genehmigungsplanung integriert. 
 
 
 
Die optionale Verlängerung des Einfädelungsstreifens im Knotenpunktsanschluss 
Ettinger Straße wird seitens TBA noch geprüft. 
 
Die im Lageplan angedeutete Markierung entspricht den Anforderungen aus der Ver-
kehrstechnischen Untersuchung. Trotzdem kann selbstverständlich die Linksabbiege-
spur zu Lasten der Sperrfläche verlängert werden. Eine Einarbeitung erfolgt im Zuge 
der Ausführungsplanung direkt in den Markierungs- und Beschilderungsplan.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
Die derzeit abgebildete Markierung hat unverbindlichen Charakter und unterstützt 
lediglich die geplanten Fahrbahnaufteilungen.  
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
27) Stellungnahme Stadt Ingolstadt, Stadtplanungsamt vom 07.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheiten 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 
28) Stellungnahme Stadt Ingolstadt, Gartenamt vom 23.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen siehe nachfolgende Seite. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baumreihen werden wieder hergestellt. 
 
Es ist kein Platz für Pflegezufahrten verfügbar. Die Unterhaltung der Böschung muss 
von der Straße aus erfolgen oder die Gestattung der Grundstückseigentümer am 
Böschungsfuß ist einzuholen.  
 
 
Vorschlag wurde eingearbeitet. 
 
Wurde eingearbeitet. 
 
Wird in der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung beachtet. 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

29) Stellungnahme Stadt Ingolstadt , Behindertenbeauftragte vom 
07.02.2017 
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  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
Für die zeitlich begrenzte Nutzung der Behelfsbrücke hält der Verfasser Einschrän-
kungen der Anforderungen an den behindertengerechten Ausbau für akzeptabel. 
Zwischenpodeste oder geringere Anrampungsneigungen der Behelfsumfahrung wür-
den die Baustrecke des Provisoriums unnötig verlängern einschließlich Kostensteige-
rung. 
 
Mit dem Brückenneubau werde die Anforderungen an die Barrierereiheit gewährleis-
tet. 
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30) Stellungnahme Stadt Ingolstadt, Fahrradbeauftragter vom 21.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vorschlag kann im Rahmen der Ausführungsplanung in den Markierungs- und BE-
schilderungsplan aufgenommen werden. Die letztendliche Entscheidung obliegt der 
Verkehrsbehörde. 
2. Nach Meinung des Verfassers wird die Längsneigung nicht angepasst. Für ein 
zeitlich begrenztes Provisorium ist eine Längsneigung von 6% im Hinblick auf die 
Kostenminimierung akzeptabel (siehe vorige Stellungnahme). 
3. Bei der gewählten Breite des provisorischen Rad-/Gehwegs handelt es sich um ein 
Systemmaß, welches sich aus der Verwendung der geplanten Hilfsbrücke ableitet. 
Eine Änderung ist vsl. nicht möglich. Die geplante Breite wird für ein Provisorium als 
akzeptabel erachtet.  
4. Eine Ergänzung der Vermaßung kann in den Ausschreibungsunterlagen noch vor-
genommen werden. 
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31) Stellungnahme Stadt Ingolstadt, Amt für Brand-und Katastrophenschutz 

vom 14.12.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände. 
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32) Stellungnahme Polizeipräsidium Oberbayern Nord vom 05.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände. 
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33) Stellungnahme INVG vom 28.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine relevanten Anmerkungen.  
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Über eine ÖPNV-Beschleunigung an der geplanten Lichtsignalanlage kann im Rah-
men der Ausführungsplanung entschieden werden. Die Abstimmung erfolgt durch den 
LSA-Fachplaner mit dem AfV.  
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34) Stellungnahme Naturschutzbeirat vom 18.11.2016 
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Genehmigungsplanung zum Vorhaben:    OU Etting, BA 4   Einwender: Deutsche Telekom AG 
       
       
Erwiderung des Vorhabenträgers zu Einwendungen und Stellungnahmen      
München, den 03.03.2017                                                                                                   Seite 44 von 56    (Schreiben vom 22.07.2014 u. 13.10.2014) 
 

  Einwendung Erwiderung bzw. Anmerkung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Erhöhung von Einleitmengen ist in der Planung nicht vorgesehen.  
 
Es ist ein Wechsel von Berg- und Spitzahorn als Alleebaumreihe geplant, ergänzt von 
abgesetzten Hainbuchen und Traubeneichen. 
Der Vorschlag des Naturbeirats wird aufgenommen und im LBP umgesetzt. Am RRB 
sind Salweiden zur Pflanzung vorgesehen.  
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35) Stellungnahme DB Immobilien vom 25.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände. 
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Die geplante Stromversorgung des Bahnhalts Audi wurde in der Zwischenzeit verän-
dert. Seitens der Stadtwerke ist geplant, ein neues MS-Kabel zu verlegen. 
 
 
 
 
Eine örtliche Einweisung mit dem Anlagenverantwortlichen der DB Netz AG, Herrn 
Graßl, wurde bereits bestätigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Arbeiten im Bereich der Oberleitungsanlage und die entsprechenden Sicherheits-
vorkehrungen wird in den Ausschreibungsunterlagen explizit hingewiesen – analog 
Verfahrensweise im 3.BA.  
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Die Absenkung des Fahrdrahts ist Bestandteil der BW-Planung des Bauwerks 
BW 301. Die Planung erfolgt durch einen erfahrenen Fachplaner i.A. der Stadt In-
golstadt. 
 
 
 
Die Kabeleinweisung ist selbstverständlich und wird in den Ausschreibungsunterlagen 
berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einleitungen von Oberflächenwasser in Bahn-Grundstücke sind nicht vorgesehen.  
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36)  Stellungnahme IFG Ingolstadt AöR vom 28.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine inhaltlichen Anmerkungen. 
 
Sämtliche Maßnahmen am RRB der IFG erfolgen durch und zu Lasten des Baulast-
trägers Straße (TBA Ingolstadt).  
Im Rahmen der Vergrößerung des RRB soll die gesamte Beckensohle beräumt und 
profiliert werden. 
 
Der Abschluss einer Vereinbarung über Umbau/Erweiterung und Unterhaltung des 
vergrößerten RRB wird auch seitens TBA gewünscht. 
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37)  Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 

19.01.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verfahrensweise zum Umgang mit möglichen Bodendenkmälern wurde bereits im 
3.BA erprobt und wird entsprechend ebenso im 4.BA vorgenommen. 
Im weiteren Verlauf der Planung erfolgt eine detaillierte Abstimmung mit dem BLfD 
und Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung über die vorgezogene archäologi-
sche Prospektion sämtlicher vom Bau betroffener und bisher nicht vom BLfD kartier-
ter Flächen.  
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38)  Stellungnahme Eisenbahn-Bundesamt (EBA) vom 21.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung der Verkehrsanlage erfolgte in enger Abstimmung mit der Deutschen 
Bahn AG und deren Töchterunternehmen. Belange der Bahn wurden zum einen bei 
der Planung beachtet. Zum anderen wird während der Baudurchführung ein speziell 
geschulter „Bauüberwacher Bahn“ eingesetzt, der bauzeitlich ständig jegliche Bahn-
belange berücksichtigt. 
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Anmerkungen werden bei der Erstellung der Ausführungsplanung und der Ausschrei-
bungsunterlagen beachtet. 
 
Die Beteiligung der DB Netz AG im Rahmen der Bauvorbereitung wird zugesichert. 
 
 
Sachverhalt wurde bei der Planung der Bepflanzung durch den Fachplaner beachtet. 
 
Der erforderliche Umbau der Tiefenentwässerung der Bahn im Konfliktbereich mit 
einer geplanten Stützenreihe wird gemäß Vorgabe der DB Netz AG mit dem Anla-
genverantwortlichen der Bahn abgestimmt. 
 
 
 
 
Es sind keine Änderungen an Bahnanlagen vorgesehen, die die Beteiligung des EBA 
erforderlich machen.  
 
 
 
Siehe Anmerkungen zur Stellungnahme 3 (DB Energie GmbH) und Stellungnahme 4 
(DB Kommunikationstechnik GmbH). 
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39)  Stellungnahme Bayerischer Bauernverband vom 06.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände. 
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40) Stellungnahme Landratsamt Eichstätt vom 20.02.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheiten. 

 


